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Aufruf zur Teilnahme an der Konsultation zum Erst-

entwurf der Klima-, Umwelt- und Energiebeihilfe-

richtlinien (KUEBLL) 
 

Die im letzten Newsletter bereits kritisierten 

neu entworfenen Klima-, Umwelt- und Ener-

giebeihilfeleitlinien (KUEBLL/CEEAG) der 

EU werden der Maßstab unter anderem für 

die für viele Mitglieder existenziell wichtige 

besondere Ausgleichsregelung des EEG  

(§§ 63 ff. EEG) sein. Die Entwürfe für die 

Leitlinien und der Anhang liegen nun auch 

auf Deutsch vor.  

Nach den Entwürfen sollen aus beihilferecht-

licher Sicht als entlastungsfähige Branchen 

nur noch Eisengießereien (WZ-Klassifizie-

rung 24.51, nicht mehr jedoch Stahl-, Leicht-

metall- oder Buntmetallgießereien (WZ-Klas-

sifizierung 24.52- 24.54) erfasst sein. Die 

Kommission veröffentlichte zudem eine Er-

klärung für das Zustandekommen der neu 

entworfenen Liste. Der BDG kritisiert den 

Entwurf grundsätzlich, er ist in dieser Form 

inakzeptabel. 

Der Entwurf liegt zur Konsultation aus, an 

dieser kann bis zum 2. August 2021 teilge-

nommen werden (https://ec.europa.eu/com-

petition-policy/public-consultations/2021-

ceeag_de ). 

Der BDG empfiehlt den betroffenen Mit-

gliedern die Teilnahme an der Konsulta-

tion. 

Die Klarstellung der Betroffenheit, sollte der 

Entwurf verabschiedet werden, muss der 

Kommission mit möglichst vielen Beispielen 

nahegebracht werden. 

Die Hauptkritikpunkte aus Verbandssicht 

gegenüber dem Entwurf: 

- Die Verminderung des Schutzes vor Kos-

tenüberlastung widerspricht dem Ziel ei-

ner schnellen und weitgehenden Elektri-

fizierung, die es ohne reduzierte Strom-

kosten nicht geben wird. 

- Eine schnelle Transformation hin zur Kli-

maneutralität setzt zahlreiche staatliche 

Beihilfen voraus und kann daher nicht ge-

lingen, wenn jede staatliche Maßnahme 

langwierig und mit ungewissem Ausgang 

wettbewerbsrechtlich kontrolliert und no-

tifiziert werden muss. 

- Die Liste der gefährdeten Sektoren muss 

auf jeden Fall die gesamte Gießerei- 

Industrie (24.51-24.54) umfassen. Alle 

Branchenbereiche sind hochgradig exis-

tenz- und abwanderungsgefährdet durch 

die staatlichen Stromkostenanteile.  

- Die Kriterien der Listenzugehörigkeit so-

wie für die Verschärfungen der Werte für 

Handelsintensität und Stromintensität 

sind intransparent und beruhen auf veral-

teten Datensätzen. 

- Feste monetäre Grenzen im Sinne einer 

„Förderobergrenze“ können niemals pra-

xistauglich sein. 

- Die Vorgaben zur Nachweisbarkeit von 

Handels- oder Stromintensität sind in-

transparent. 

- „Gegenleistungen“ für Beihilfen, v.a. In-

vestitionspflichten heben die Schutzwir-

kung der Beihilfen vollständig wieder auf. 

 

https://www.guss.de/fileadmin/user_upload/bdg-newsletter/hilfsdateien/ceeag_draft_communication_de.pdf
https://www.guss.de/fileadmin/user_upload/bdg-newsletter/hilfsdateien/ceeag_draft_communication_annexes_de.pdf
https://www.guss.de/fileadmin/user_upload/bdg-newsletter/hilfsdateien/ceeag_explanatory_note_sector_eligibility_under_section_4.11.pdf
https://www.guss.de/fileadmin/user_upload/bdg-newsletter/hilfsdateien/ceeag_explanatory_note_sector_eligibility_under_section_4.11.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2021-ceeag_de
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2021-ceeag_de
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2021-ceeag_de
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Aus Sicht der betroffenen Unternehmen 

könnte in der Konsultation u.a. vorgetragen 

werden: 

- Strom wird im Unternehmen gebraucht 

für: … 

- Das Unternehmen will auch weiter mit kli-

mafreundlichem Stromeinsatz produzie-

ren/weiterelektrifizieren und an der 

Transformation hin zur klimaneutralen 

Produktion mitwirken und ist dafür auf 

wettbewerbsfähige Strompreise ange-

wiesen. 

- Die eigene Stahl-/NE-Metall-Gießerei 

würde nach dem KUEBLL-Entwurf nicht 

mehr bei der besonderen Ausgleichsre-

gelung des EEG (§§ 63 ff. EEG) berück-

sichtigt. 

- Die Begrenzung der EEG-Umlage ist es-

senziell für das Unternehmen (v.a. Aus-

wirkung auf das EBIT). 

- Wegfall der Begrenzung wäre der Verlust 

der Wettbewerbsfähigkeit. 

- Im Europäischen Ausland sind die Strom-

preise ausnahmslos niedriger. 

- Einstellung oder Abwanderung der Pro-

duktion ist die Konsequenz. 

- Ggf.: Umsatzschwache Jahre, v.a. durch 

die Pandemie verschlechtern diese Um-

stände aktuell noch zusätzlich und im be-

sonderen Maße. 


